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16. Februar 2010


Schulung der Wahlvorstände am 11. Februar 2010
Ergänzende Mitteilung zu folgenden Punkten:
1. Wahlberechtigung bzw. Wählbarkeit im Falle von Mutterschutz

2. Beschäftigungen im Rahmen der so genannten „Übungsleiterpauschalen“
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

zu 1.
Es geht um die Frage, dürfen Frauen, die sich im Mutterschutz befinden, wählen bzw. gewählt werden.

Dazu möchte ich feststellen,  dass im Falle von Mutterschutz das Arbeitsverhältnis nicht ruht und es auch keine Beurlaubung ist. Mutterschutz ist ein Beschäftigungsverbot. Von daher dürfen Frauen, die sich im Mutterschutz befinden, wählen bzw. gewählt werden, wenn sie die Kriterien der Wahlberechtigung § 9 MVG bzw. der Wählbarkeit § 10 MVG erfüllen.

zu 2.

Ob Beschäftigte, die im Rahmen einer Übungsleiterpauschale vergütet werden, Mitarbeiter/innen im Sinne des § 2 MVG sind, ist im Einzelfall zu prüfen.

Wer im Rahmen einer Übungsleiterpauschale tätig ist, arbeitet eigentlich ehrenamtlich und erhält dafür eine Aufwandsentschädigung (die Übungsleiterpauschale). Solche Personen sind keinerlei Weisungen von festen Mitarbeiter/innen unterworfen und können auch selbst festlegen, was sie an Arbeit übernehmen wollen oder was nicht. In diesem Fall liegt keine Wahlberechtigung und keine Wählbarkeit vor

In der Mehrzahl der Fälle dürfte es sich aber um eine Schein-Ehrenamtlichkeit handeln, denn die allermeisten der auf diese Weise beschäftigten Personen, sind voll in die Betriebsabläufe integriert, bekommen ihre Arbeit zugeteilt und müssen Weisungen von Vorgesetzten befolgen.
In diesen Fällen liegt ein normales Arbeitsverhältnis vor. Es handelt sich um Mitarbeiter/innen, die wenn sie die Bedingungen der §§ 9 und 10 MVG erfüllen, wählen dürfen, wie auch gewählt werden dürfen.

Ich wünsche Ihnen bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Seyfert

Vorsitzender


